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Begründung 
 

Flächennutzungsplan - 21 . Änderung  

im Bereich „Großhelfendorf“ 
 
Gemeinde Aying, Landkreis München 
 
Westlich der Rosenheimer Straße  „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gem. § 2 Nr. 3 
BauNVO 
 
Flurnummern 569 T. (T = Teilfläche), 569/1 T., 569/2, 527/10, 523/6, 399 T. (Rosenheimer 
Straße), 47 T. (Hirschbergstr.), 562/24, 562/9 T., 580 T.,  alle Gemarkung Helfendorf 
 
Östlich der Rosenheimer Straße „Sondergebiet Einzelhandel“ (SO) gem. § 11 
BauNVO 
 
Flurnummern 398 T., 409 T., 498 T. (Römerstraße), 499 T. (Sportanlage), alle Gemarkung 
Helfendorf 
 
und Fläche für Gemeinbedarf (sportlichen, sozialen und gesundheitlichen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen) gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 a BauGB 
Flurnummern 498 T. (Römerstraße),  498/2 T. (Göggenhofener Kirchweg), 499 T. 
(Sportanlage), 409 T., 412/1, 414/1, 418 T. (Graßer Straße), 493 T., alle Gemarkung 
Helfendorf 

 
 
Ortsteil Großhelfendorf – Quelle: Google Earth, Bildaufnahmedatum 7/10/2016 
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1.  Anlass sowie Ziele und Zwecke der Planung  
 
Anlass: 
 
Allgemeines Wohngebiet 
Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Großhelfendorf, 
Nördlich der Wallbergstraße“ im Jahr 2000 wurden bereits nachrichtlich Vorschläge zur 
späteren Erweiterung nach Norden und Westen in der Planung dargestellt, allerdings nur 
bis an die südliche Grenze der Fl. Nr. 569, Gmkg. Helfendorf. In der Zwischenzeit konnten 
neben der Ausarbeitung der Vertragsbedingungen zum Erwerb der Fläche durch die 
Gemeinde Aying auch für die Problematik der Versickerung von Oberflächenwasser, den 
Umgang mit Bodendenkmälern sowie die Schutzmaßnahmen vor dem Verkehrslärm aus 
der Rosenheimer Straße und den Lärmimmissionen aus dem Sport- und Schulgelände 
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Diese sollen in der nachfolgenden verbindlichen 
Bauleitplanung in Form von qualifizierten Bebauungsplänen städtebaulich geregelt und 
durch geeignete Festsetzungen gesichert werden.  
 
Sondergebiet Einzelhandel 
Im Bereich Großhelfendorf soll neben weiteren Wohnbauflächen auch ein Einzel-
handelsmarkt zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
angesiedelt werden. Ein privater Erschließungsträger konnte östlich der Staatsstraße 
Flächen erwerben, auf denen die Realisierung eines Einzelhandelsmarktes beabsichtigt 
ist. Laut einer Verträglichkeitsuntersuchung des Beratungsbüros CIMA zur Ansiedlung 
eines Lebensmittelvollsortimenters vom Dezember 2015 ist diese Ansiedlung unter 
Betrachtung der im Gemeindegebiet (bestehender Vollsortimenter mit 1025 m² 
Verkaufsfläche im „SO Einzelhandel“ in Aying) und im weiteren Umfeld vorhandenen 
Einzelhandelsstruktur  grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist jedoch die 
Ausweisung eines Sondergebietes, um die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen.  
Insbesondere ist auch eine Überschneidung der Planung des Sondergebietes mit der 1. 
FNP-Änderung, die dort in einem Teilbereich „Sport- und Spielplatz“ ausweist, zu regeln. 
Derzeit ist auf dieser Fläche eine Parkplatzfläche für die angrenzenden Sport- und 
Spielflächen angelegt.  
 
Fläche für Gemeinbedarf (Sportlichen, sozialen und gesundheitlichen Zielen und Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen) 
Im südöstlichen Anschluss an das geplante „Sondergebiet Einzelhandel“ konnte die 
Gemeinde Aying im Jahr 2015 Flächen erwerben, die nördlich der Römerstraße 
unmittelbar an die bestehenden Sportanlagen bzw. den Schul- und Turnhallenbereich 
angrenzen und deshalb für eine ähnliche Gemeinbedarfsnutzung prädestiniert sind. 
 
 
Ziele und Zwecke: 
 
Intention der  Gemeinde ist es, in einer Gesamtplanung den nördlichen Ortsrand von 
Großhelfendorf östlich und westlich der Staatsstraße  zu definieren und in diesem 
Zusammenhang die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Nutzung der von der 
Gemeinde erworbenen Flächen zu schaffen. Gleichzeitig soll die Entwicklung des 
Ortsteiles Großhelfendorf durch die Schaffung von Wohnraum, vorwiegend für die 
einheimische Bevölkerung, sowie die Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes zur 
Versorgung der örtlichen Bevölkerung in diesem Bereich abgeschlossen werden.  
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2.  Ablauf der Planung  
 

• Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
Der Gemeinderat hat am 12. 04. 2016 beschlossen, den Flächennutzungsplan für die 
genannten Grundstücke zu ändern. 
 

• Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
Die Bürgerbeteiligung wird in Form einer einmonatigen Auslegung der Planunterlagen, bei 
welcher jedermann Gelegenheit hat, zur Planung Stellung zu nehmen, durchgeführt. 
Anregungen und Bedenken werden vom Gemeinderat behandelt und, soweit die 
Abwägung dies ergibt, im Planentwurf berücksichtigt. 
 

• Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden in einer 
frühzeitigen Beteiligung um Stellungnahme zum Planentwurf, auch im Hinblick auf den 
Detaillierungsgrad des Umweltberichtes, gebeten.  
Aufgrund der von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange geäußerten 
Anregungen werden Änderungen und Ergänzungen am Planentwurf vorgenommen. 
 

• Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 

Der so überarbeitete Planentwurf wird zusammen mit den eingegangenen Stellungnahmen 
und Unterlagen, die umweltbezogene Informationen enthalten, einen Monat lang in den 
Amtsräumen der  Gemeinde Aying öffentlich ausgelegt, und die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange haben nochmals Gelegenheit, Stellung zu nehmen. 
Anschließend werden alle privaten und öffentlichen Belange im Gemeinderat behandelt 
und gewürdigt und gemäß den Beschlüssen in den Entwurf eingearbeitet.  
 

• Feststellungsbeschluss  
Zu den Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung wird 
vom Gemeinderat abgewogen und beschlossen sowie ein Feststellungsbeschluss gefasst.  
 

• Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB 
Nach erfolgter Genehmigung und öffentlicher Bekanntmachung erlangt die 21. Änderung 
des Flächennutzungsplanes ihre Wirksamkeit. Sie liegt danach in der Gemeinde Aying auf 
und kann von jedermann eingesehen werden. 
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3.  Planungsgrundlagen und übergeordnete Planungen  
 

• Landesentwicklungsprogramm 2013 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   

     Quelle: Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 
     Anhang 2 Strukturkarte  

 
Anforderungen des Landesentwicklungsprogramms i. d. F. v. September 2013 an 
den Allgemeinen ländlichen Raum, die für das vorliegende Planungsgebiet 
einschlägig sind: 
 

• Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit (LEP 1.1) 
 
In allen Teilräumen Bayerns sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen oder zu erhalten und die Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln (LEP 
(Z) 1.1.1). Hierfür soll eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gütern 
geschaffen oder erhalten werden (LEP (G) 1.1.1).  
 
Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (LEP (G) 1.1.3). Natürliche 
Ressourcen wie Bodenschätze, Wasser, Boden und Freiräume sollen nur in dem Maße 
genutzt werden, wie es für das Allgemeinwohl verträglich ist (LEP (B) 1.1.3. 
 

• Demographischer Wandel (LEP 1.2) 
 
Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine möglichst ausgewogene 
Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden 
(LEP (G) 1.2.1). Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen, 
insbesondere auch der Siedlungsentwicklung, zu beachten (LEP (Z) 1.2.1). So soll durch 
die Schaffung und den Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplätzen sowie die 
Bewahrung und den Ausbau eines attraktiven Arbeits- und Lebensumfeldes   einseitigen 
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Ballungstendenzen im Verdichtungsraum München entgegengewirkt und die 
Abwanderung aus dem ländlichen Raum vermindert werden (LEP (G( 1.2.2).  
 

• Klimawandel (LEP 1.3) 
 
In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimarelevante 
Freiflächen von Bebauung freigehalten werden (LEP (G) 1.3.2). Um ein gesundes Klima 
im Siedlungsbereich zu erhalten, ist die Aufheizung der Luft zu vermindern und ein 
möglichst ungehinderter Luftaustausch mit der freien Landschaft zu gewährleisten. In 
Verdichtungsräumen und ländlichen Räumen mit Verdichtungsansätzen sollen deshalb 
klimarelevante Freiflächen von weiterer Bebauung freigehalten werden. Landschaftliche 
Vorbehaltsgebiete und regionale Grünzüge sind geeignete Instrumente zur Sicherung 
überörtlich raumbedeutsamer klimarelevanter Freiflächen (LEP (B) 1.3.2). 
 

• Wettbewerbsfähigkeit (LEP 1.4) 
 
Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher 
Standortqualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen 
gestärkt werden (LEP (G) 1.4.1). Dies ist für die Schaffung und den Erhalt von 
gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräume von besonderer 
Bedeutung (LEP (B) 1.4). Ökonomische, ökologische und soziale Standortqualitäten 
bedürfen in allen Teilräumen einer kontinuierlichen Verbesserung. Dazu sollen u. a. 
tragfähige Einrichtungen der Daseinsvorsorge geschaffen werden. 
 

• Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raumes (LEP 2.2.5) 
 
Das LEP bezeichnet das gesamte Gebiet der Gemeinde Aying als „Allgemeinen ländlichen 
Raum“. Gebiete dieser Bestimmung weisen gegenüber dem Landesdurchschnitt  eine 
unterdurchschnittliche Verdichtung bei Einwohnern oder Beschäftigten bzw. beim 
Siedlungs- und Verkehrsflächenanteil an der Gemeindefläche auf. Gebiete des 
allgemeinen ländlichen Raumes sollen ihre Funktion als eigenständiger Lebens- und 
Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln, ihre eigenständige Siedlungs- und 
Wirtschaftsstruktur bewahren und ihre landschaftliche Vielfalt sichern. Die Bewohner 
sollen mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Entfernung versorgt sein (LEP 
(G) 2.2.5). 
Die umfassende Stärkung des ländlichen Raums trägt zur Schaffung und zum Erhalt 
gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen bei. Damit können 
auch der Entwicklungsdruck auf die Verdichtungsräume abgemildert und die 
Abwanderungstendenz junger, gut ausgebildeter Menschen abgeschwächt werden (LEP 
(B) 2.2.5). 
 
Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 
geschaffen und erhalten werden (LEP (G) 2.2.5). Es besteht im Vergleich zu den 
Verdichtungsräumen Nachholbedarf bei der Versorgung z. B. mit Breitbandinfrastruktur 
(LEP (B) 2.2.5).  
Weitere spezifische landesplanerische Festlegungen sind in Gebieten des allgemeinen 
ländlichen Raumes nicht vorgegeben.  
 

• Vermeidung von Zersiedelung (LEP 3.3) 
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Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP (G) 3.3). Streubebauung schränkt die 
Funktionsfähigkeit der Freiräume ein und bildet Ansatzpunkte für eine weitere Besiedlung 
im Außenbereich.  
 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen (LEP (Z) 3.3). Dadurch wird Zersiedelung vermieden und ein wirtschaftlicher 
Ausbau und Unterhalt sowie eine ausreichende Auslastung technischer Infrastruktur 
erreicht (LEP (B) 3.3).  
 

• Verkehr (LEP 4.1, 4.2 und 4.3) 
 
Regionale und überregionale Verkehrsinfrastruktur sowie das Schienen- und das 
Radwegenetz sind in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und nachhaltig und 
bedarfsgerecht zu ergänzen (LEP 4 Verkehr).  
 

• Wirtschaft (LEP 5.3) 
 
Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen nur in Zentralen Orten ausgewiesen 
werden, abweichend hiervon sind Ausweisungen von Nahversorgungsbetrieben bis 1.200 
m² Verkaufsfläche in allen Gemeinden zulässig (LEP (Z) 5.3.1). Die Flächenausweisung 
für Einzelhandelsgroßprojekte hat an städtebaulich integrierten Standorten zu erfolgen 
(LEP (Z) 5.3.2).  
 

• Land- und Forstwirtschaft (LEP 5.4) 
 
Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale und 
bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer 
Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten 
Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen sowie für den 
Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionaler 
Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. Land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten und insbesondere hochwertige Böden 
nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden (LEP (G) 5.4.1).  
 

• Freiraumstruktur (LEP 7.1) 
 
Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 
Menschen erhalten und entwickelt werden. In freien Landschaftsbereichen sollen 
Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt und unzerschnittene verkehrsarme Räume 
erhalten werden (LEP (G) 7.1.1 und 7.1.3). Die Zerschneidung von Ökosystemen führt zu 
Verinselung von Lebensräumen und damit zu Störungen von ökologisch-funktionalen 
Verflechtungen (LEP (B) 7.1.3. 
 

• Wasserwirtschaft (LEP 7.2) 
 
Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im Naturhaushalt als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen auf Dauer erfüllen kann (LEP (G) und (B) 7.2.1).  
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Fazit und Auswirkungen auf die Planung 
 
Wie im Umweltbericht dargelegt, ist die vorliegende Planung mit Eingriffen in ökologische 
Belange wie Reduzierung der Versickerungsfähigkeit des Bodens, Inanspruchnahme von 
Lebensräumen und Flächen für die Produktion von Lebensmitteln durch Versiegelung, 
Zunahme von Verkehrslärm und Veränderung des Landschaftsbildes verbunden. 
Andererseits können aufgrund von Minimierungs-, Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen die Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild auf ein 
vertretbares Maß reduziert werden.  
 
Die Ausweisung der Wohnbauflächen im unmittelbaren Anschluss an den bestehenden 
Ortsteil Großhelfendorf stellt eine städtebaulich geordnete Siedlungserweiterung im 
Rahmen einer organischen Entwicklung dar. Unerwünschte Streubebauung oder 
bandartige Siedlungsstrukturen sowie eine Zerschneidung von Ökosystemen werden 
vermieden. Die Verkehrsinfrastruktur wird im Bereich der Staatsstraße bedarfsgerecht 
ausgebaut (Linksabbiegespur, Querungshilfe, Geh- und Radweg), und die Baugebiete 
östlich und westlich der Rosenheimer Straße werden mittels eigener Erschließungsstraßen 
an die Staatsstraße angebunden, ohne bestehende Siedlungsstrukturen zu belasten. 
 
Die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes stärkt die  Region als eigenständiger Lebens- und 
Arbeitsraum und versorgt die Bewohner mit Gütern des täglichen Bedarfs. Das als Einzel- 
handelsgroßprojekt einzustufende geplante Vorhaben kann nach Aussagen eines 
entsprechenden Gutachtens vom Dezember 2015 als integrierte Lage bewertet werden, 
und zwar auch unter Berücksichtigung des neuen Edeka-Marktes in Aying. Das 
Kongruenzgebot  (Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von 
Einzelhandelsgroßprojekten grundsätzlich nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig) 
ist aufgrund der ermittelten Gegebenheiten am geplanten Standort als eingehalten zu 
betrachten. Die städtebaulich integrierte Lage wird durch Realisierung des geplanten 
Wohngebietes westlich der Rosenheimer Straße sowie durch den weiteren Ausbau der 
Flächen für Gemeinbedarf im Bereich von Sportplatz und Schule geschaffen.  
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• Regionalplanung Region 14 München 
 
Die Gemeinde Aying liegt gemäß Regionalplan Nr. 14 München (Stand 01.11. 
2014) in der „Äußeren Verdichtungszone“ sowie auf einer „Entwicklungsachse von 
über-regionaler Bedeutung“. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quelle:  Regionalplan München Karte 1 Raumstruktur Stand 01.12.2005 

 

Gem. Regionalplan (RP (Z) 2.1) soll in der gesamten Region die 
Wohnsiedlungsentwicklung einer Gemeinde die Deckung des Bedarfs ihrer 
Bevölkerung sowie einer nicht unverhältnismäßigen Bevölkerungszuwanderung 
umfassen (RP (Z) 2.1 (B)). Im Bereich von Entwicklungsachsen soll eine über 
diese festgelegte Zielsetzung hinausgehende Siedlungsentwicklung zulässig sein 
(Z 2.2 (B)), da diese Gebiete durch ihre Lage im Einzugsbereich von Groß- oder 
Mittelzentren einem besonderen Siedlungsdruck ausgesetzt sind. Der zusätzliche 
Bauflächenbedarf durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung begründet sich 
nicht nur durch eine steigende Gesamteinwohnerzahl, sondern z. B auch,  

- wenn sich der Anteil derjenigen Altersgruppe erhöht, die einen eigenen Haushalt 
zu gründen beabsichtigt; 

- durch den Ersatz- und Auflockerungsbedarf, der sich z. B. aus Überalterung oder 
Funktionswechsel von Wohngebäuden und aus den gestiegenen Wohnansprüchen 
ergibt; 

- aufgrund einer zur Größe, Struktur und Ausstattung der betreffenden Gemeinde 
nicht unverhältnismäßigen Zuwanderung; eine solche Zuwanderung schließt 
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beispielsweise auch Personen ein, die in der betreffenden Gemeinde oder einer 
Nachbargemeinde ihren Arbeitsplatz haben. 

Auf den Erhalt bzw. die Herstellung dezentraler Dienstleistungsstrukturen ist 
hinzuwirken. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, dem demographischen 
Wandel Rechnung zu tragen (RP (G) 2.3). Eine vorausschauende Standortpolitik 
hat dafür Sorge zu tragen, dass Dienstleistungsangebote aus den Bereichen 
Gesundheit, Körperpflege, Beratung, Versorgung, Reparatur-, Hilfs- und 
Pflegedienste etc. für alle in zumutbarer Entfernung und Erreichbarkeit zur 
Verfügung stehen. Im Zuge des demographischen Wandels, im Jahr 2050 wird ein 
Drittel der Regionsbevölkerung älter als 60 Jahre sein, steigt einerseits der Bedarf 
an bestimmten Dienstleistungsangeboten, andererseits nimmt die Mobilität der 
Menschen mit dem Alter ab. D. h., die Abhängigkeit von einem dezentralen, 
altersgerechten Dienstleistungsangebot wird stark zunehmen. (RP (B) 2.3). 

In allen Gemeinden soll die verbrauchernahe Grundversorgung im Einzelhandel 
zur Deckung des kurzfristigen, täglichen Bedarfs sichergestellt werden (RP (Z) 
2.5.2.1). Dieses Ziel ist auf die Sicherstellung der verbrauchernahen 
Grundversorgung abgestellt. Es betrifft besonders die Versorgungsfunktion der 
Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung und der Kleinzentren. In diesen 
Gemeinden soll die Grundversorgung, das sind Waren und Dienstleistungen zur 
Deckung des kurzfristigen, täglichen Bedarfs, durch den innergemeindlichen 
Einzelhandel für die dort wohnende und arbeitende Bevölkerung gewährleistet 
sein. Die Gemeinden als Träger der Planungshoheit können mit Mitteln der 
Bauleitplanung die Ausweisung von Flächen, die für Verkaufsstätten geeignet sind, 
sehr stark beeinflussen (RP (B) 2.5.2.1). 

Das Entwicklungspotenzial des regionalen Freizeitmarktes soll unter 
Berücksichtigung der Belastungsgrenzen von Verkehrsinfrastruktur und Umwelt 
bedarfsgerecht gesichert und ausgeschöpft werden. Die verschiedenen 
Freizeitangebote sollen aufeinander abgestimmt werden und der Bevölkerung eine 
abwechslungsreiche Erholung und Freizeitgestaltung ermöglichen. In der 
modernen Freizeitgesellschaft treten immer neue Freizeittrends und -angebote auf, 
ein typisches Freizeitverhalten lässt sich nicht feststellen. Der gesellschaftliche 
Wertewandel in Richtung einer zunehmenden Individualisierung und 
Ausdifferenzierung verschiedener Lebensstile ist auch im Freizeitverhalten 
erkennbar (RP (B) 1.2). 

Fazit und Auswirkungen auf die Planung 

Die Gemeinde Aying liegt an der Entwicklungsachse zwischen den Oberzentren 
München (RP Region München) und Rosenheim (RP Region Südostoberbayern) 
und unterliegt damit im Einzugsbereich dieser Groß- oder Mittelzentren einem 
besonderen Siedlungsdruck. Mit der vorliegenden Wohngebietsausweisung wird 
den Vorgaben des Regionalplanes nach einer nicht unverhältnismäßigen 
Bevölkerungszuwanderung Rechnung getragen. Durch die Ansiedlung bzw. den 
Verbleib junger Bürger und Familien kann die demographische und soziale Struktur 
des Ortes positiv beeinflusst und die Abwanderung aus dem ländlichen Raum 
vermindert werden.  
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Die geplante Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes in Großhelfendorf sichert die 
Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Dies stellt 
vor allem im Hinblick auf den demographischen Wandel, d. h. die Zunahme des 
Anteils älterer Bürger, eine deutliche Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität 
dar und trägt dazu bei, die Grundsätze der Regionalplanung zu realisieren.  

 Die von der Gemeinde Aying zu entwickelnden Flächen für Gemeinbedarf im 
Anschluss an die bestehenden Sportanlagen bzw. den Schul- und 
Turnhallenbereich sollen weitere Angebote für sportliche Aktivitäten aufnehmen. 
Die Einrichtungen sollen nach Bedarf sukzessive geplant und realisiert werden. Mit 
der Ausweisung von Gemeinbedarfsflächen für sportliche, soziale und 
gesundheitliche Zwecke, die bedarfsgerecht realisiert werden, kann die Gemeinde 
der im Regionalplan beschriebenen Entwicklung des individualisierten 
Freizeitverhaltens Rechnung tragen und auch mittelfristig flexibel auf 
entsprechende Anforderungen reagieren. 

• Flächennutzungsplan  

Der derzeit für die Gemeinde Aying verbindliche Flächennutzungsplan wurde von 
der Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 24. 10. 1989 genehmigt. Er 
wurde bisher mit der 1. bis 20. Änderung fortgeschrieben. Die 2. bis 20. Änderung 
betreffen die Fläche der vorliegenden 21. Änderung nicht. 
 
Mit der 1. Änderung im Jahr 1999 wurde im Bereich der Fl. Nr. 493, Gmkg. 
Helfendorf, nordöstlich der Römerstraße eine „Grünfläche Sportgelände“ 
ausgewiesen, die jedoch bisher noch nicht realisiert worden ist und in Zukunft als 
Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Auszug Flächennutzungsplan – 1. Änderung i. d. F. v. 06. 07. 1999 (kein Maßstab)  
 
Südwestlich der Römerstraße wurde in der ursprünglichen FNP-Fassung von 1989 
ebenfalls eine „Grünfläche Sportgelände“ dargestellt. Im nordwestlichen Dreieck 
zwischen Römerstraße und Staatsstraße ist bereits eine Parkplatzfläche für die 
angrenzenden Sport- und Spielflächen angelegt. Die schraffiert dargestellte 

1. FNP-
Änderung 

(1999) 

      
      21. FNP-Änderung 
               (2016) 
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Teilflläche soll mit der vorliegenden 21. Änderung künftig Parkplätze für den 
geplanten großflächigen Einzelhandel aufnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying aus dem Jahr 1989 
sieht für die Gemeinde Aying ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum vor, das 
von der Funktion und Struktur der Gemeinde, der Ausstattung mit 
Infrastruktureinrichtungen sowie den übergeordneten Zielvorgaben ausgeht.  
 
Im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1989 wurde 
bereits auf die Erfordernis einer organischen Entwicklung hingewiesen, bei der die 
bestehende Siedlungs- und Infrastruktur genutzt und ausgeschöpft werden solle. 
Die Wohnungsentwicklung solle vorrangig der ortsansässigen Bevölkerung und 
Personen zugute kommen, die in der Gemeinde oder einer Nachbargemeinde 
beschäftigt sind.  
 
Im Bereich der gewerblichen Siedlungstätigkeit solle die organische Entwicklung 
vorrangig die Erweiterung bestehender Betriebe und die Neuansiedlung von 
Betrieben unterstützen, die der Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung mit 
Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs dienen bzw. zur 
Strukturverbesserung der Gemeinde erforderlich sind. Ferner wird die Absicht 
formuliert, die Erwerbsmöglichkeiten in der Gemeinde entsprechend der 
Sozialstruktur zu erweitern. 
 
Als Hauptorte in der Gemeinde Aying werden Aying und Großhelfendorf genannt, 
in denen alle wesentlichen Gemeinbedarfseinrichtungen (Rathaus, Kirche, Schule, 
Kindergärten, Friedhof, Post, Sportplätze etc.) und privaten Versorgungsein- 
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richtungen vorhanden sind. Wesentliche Ziele der Flächennutzungsplanung sind u. 
a. die Sicherung und Stärkung des Siedlungscharakters durch Konzentrierung der 
neuen Bauflächen auf die größeren Orte, in denen auch die 
Hauptversorgungseinrichtungen vorhanden sind, sowie die Deckung des 
Gewerbeflächenbedarfs, der sich aus der angestrebten Entwicklung ergibt. 
 
Das Sportzentrum der Gemeinde liegt am nordöstlichen Ortsrand von 
Großhelfendorf. An diesem Standort ist auch eine großzügige Erweiterung entlang 
der Römerstraße geplant.  
 
Fazit und Auswirkungen auf die Planung 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Aying hat am 12. 04. 2016 beschlossen, den 
Flächennutzungsplan für den Ortsteil Großhelfendorf zu ändern und die baulich 
nutzbare Fläche nach Norden hin um ca. 4,2 ha zu erweitern. 
 
Die Wohnflächenausweisung im nördlichen Bereich von Großhelfendorf wurde mit 
der 3. Flächennutzungsplanänderung aus dem Jahre 2000 bereits fortgeführt und 
soll mit der vorliegenden Planung im Rahmen einer organischen Entwicklung mit 
ähnlicher Nutzungsdichte und Gestaltung als Allgemeines Wohngebiet fortgesetzt 
werden.  
 
Die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters dient der Strukturverbesserung 
der Gemeinde und kann einer Verträglichkeitsuntersuchung zufolge als 
Entwicklung an einem integrierten Standort beurteilt werden. 
 
Die zusätzliche Fläche für Gemeinbedarf nördlich der Römerstraße soll der 
Gemeinde neben Neuanlage und Erweiterung von Spiel- und Sportanlagen auch 
Möglichkeiten zur Errichtung von Gebäuden für soziale und gesundheitliche 
Zwecke sowie der hierfür erforderlichen Fahr- und Stellflächen bieten. Hierbei 
handelt es sich um eine längerfristig angelegte Flächenbevorratung, die angesichts 
der Bestandskraft eines Flächennutzungsplanes von ca. 15 bis 20 Jahren durchaus 
vorausschauend und sinnvoll ist. 
 
 

• Statistik kommunal 2014 und Personalisierte Bevölkerungsvoraus-
berechnung für Bayern bis 2032 

 
Die durchschnittliche Wohnungsbelegung in der Gemeinde Aying lag Ende des 
Jahres 2013 (4843 Einwohner in 1999 Wohnungen) mit 2,4 Personen pro 
Wohneinheit deutlich über den Vergleichszahlen der Region. So lagen die 
Vergleichszahlen im Jahr 2011 für den Bezirk Oberbayern bei 2,0 Personen pro 
Wohneinheit. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner hat sich in der 
Gemeinde Aying zwischen 1995 und 2013 lt. Statistik von ca. 35 m² auf ca. 48 m² 
vergrößert.  
 
Die Bevölkerungsvorausberechnung bis 2032 des Bayerischen Landesamtes für 
Statistik und Datenverarbeitung vom Juni 2014 zeigt einen Einwohnerzuwachs für 
den Landkreis München, der deutlich über den Vergleichszahlen des 
Regierungsbezirkes Oberbayern sowie des Bundeslandes Bayern liegt. Die 
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Bevölkerungsentwicklung wird für den Landkreis München mit ca. 15 % als „stark 
zunehmend“ prognostiziert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns 
Veränderung 2032 gegenüber 2012 in Prozent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: 
Personalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2032 
Demographisches Profil für den Landkreis München,  
herausgegeben im Juni 2014  www.statistik.bayern.de/demographie  
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Fazit und Auswirkungen auf die Planung 
 

 Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Aying sowohl vom prognostizierten 
Zuzugsdruck auf den Landkreis München als auch von  weiteren Faktoren wie 
einer größeren Anzahl von Einpersonen-Haushalten und größerem 
Wohnraumbedarf pro Person betroffen ist. Letzterer wird sich im Geltungszeitraum 
des Flächennutzungsplanes, insbesondere der vorliegenden 21. Änderung,  auch 
für die Gemeinde Aying von durchschnittlich 2,4 Personen im Jahr 2013 auf ca. 2,0 
Personen pro Wohneinheit reduzieren, was ca. 15 % mehr Wohnraum erfordern 
würde. 

 
Im Ortsteil Großhelfendorf stehen derzeit weder Wohnbauflächen noch 
nennenswerte Nachverdichtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit der vorliegenden 
Planung werden für die Gemeinde verfügbare Flächen mit ca. 1,4 ha im 
Nordwesten des Ortsteils als Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes (WA)  
einschließlich großzügiger Ortsrandeingrünungen ausgewiesen.  

 
 
4.  Beschreibung des Plangebietes  
 
Im Nordwesten von Großhelfendorf wurde zuletzt mit der 3. Flächen-
nutzungsplanänderung ein erweitertes Wohngebiet (WA) ausgewiesen, das inzwischen 
über den Bebauungsplan Nr. 11 „Großhelfendorf, Nördlich der Wallbergstraße“ realisiert 
wurde. Die nach Norden und Westen anschließenden Flächen sind im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt und sollen auf einer 
Fläche von ca. 1,6 ha in Allgemeines Wohngebiet (WA) mit Grün- und Erschließungs- 
flächen umgewidmet werden. Das Gelände bewegt sich innerhalb des geplanen 
Wohngebietes von Süden nach Norden auf einer Höhe von 637 m üNN bis 640 m üNN, 
was bei einer Ausdehnung von ca. 65 m einen moderaten Anstieg darstellt. Im weiteren 
Verlauf nach Norden und Nordwesten hin liegt in einem Abstand von ca. 70 – 80 m zum 
Instruktionsbereich ein topographischer Hochpunkt mit einigen Gehölzen auf 653 m üNN. 
Die Fläche des geplanten Wohngebietes wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt 
und weist keinen Gehölzbestand und keine baulichen Anlagen auf. 
 
Die als „Sondergebiet Einzelhandel“ dargestellte Fläche mit ca. 0,9 ha ist im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan ebenfalls als Fläche für die Landwirtschaft und in 
Teilbereichen als Grünfläche für Sportanlagen ausgewiesen und wird derzeit intensiv 
landwirtschaftlich genutzt. Es handelt sich um ausgeräumte Agrarflächen ohne 
Gehölzbestand oder andere Grünstrukturen. 
 
 
Einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen auch die für Gemeinbedarfszwecke 
vorgesehenen Flächen nördlich der Römerstraße. Es sind keine Gehölze oder baulichen 
Anlagen vorhanden. Das Gelände schließt unmittelbar an die bestehenden Sportanlagen 
bzw. Schul- und Turnhallenbereiche an und ist nahezu eben. Die im westlichen Teilbereich 
durch das geplante Sondergebiet überlagerte bestehende Parkfläche, die den 
Sportanlagen zugeordnet ist, soll in den Osten der Sondergebietsfläche verlegt werden. 
Entlang der Staatsstraße ist eine lückenhafte Gehölzpflanzung vorhanden.  
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5.  Städtebauliche Konzeption und geplante bauliche Nutzung  
 
Folgende Änderungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes sollen vorgenommen 
werden: 
 
Wohngebiet 
Westlich der Rosenheimer Straße sollen im Anschluss an das bestehende Allgemeine 
Wohngebiet, das zuletzt mit der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes erweitert worden 
war, weitere Flächen für ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Die Bebauung 
wird über einen nachfolgenden Bebauungsplan als dörfliches Wohnquartier mit einer 
Nutzungsdichte, die der umgebenden Wohnbebauung entspricht, entwickelt. Die Parzellen 
sollen mit Einzel- und Doppelhäusern bebaut werden. Entlang an der Staatsstraße wird 
der Lärmschutz durch eine Bebauung mit passiven Schallschutzmaßnahmen 
sichergestellt. Im nördlichen Bereich wird innerhalb der Grünfläche eine aktive 
Schallschutzmaßnahme z. B.  in Form eines Walles umgesetzt. 
Die Verkehrserschließung wird über eine innere Erschließungsstraße unter Einbeziehung 
des auf Fl. Nr. 562/24 und 562/9 bestehenden Feldweges erfolgen und eine Anbindung an 
die Rosenheimer Straße erhalten. Die Staatsstraße wird im Bereich der Baugebiets-
ausweisung verbreitert und mit Linksabbiegespuren, von Norden sowie von Süden her 
kommend, sowie einer Querungshilfe ausgebaut. 
 
Zur Rückhaltung und Versickerung des aus dem nordwestlich angrenzenden Hügel zu 
erwartenden abfließenden Oberflächenwassers (insbesondere bei Starkregenereignissen) 
ist im Bereich der Fl. Nr. 569 unterhalb des Hochbehälters eine gemeindliche Rückhalte- 
bzw. Sickeranlage geplant. 
 
 
Sondergebiet Einzelhandel 
Auf der als „Sondergebiet Einzelhandel“ dargestellten Fläche soll ein sog. Lebensmittel-
vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von ca. 1025 m² angesiedelt werden. Das 
Gebäude wird im nordwestlichen Bereich situiert, zur Staatsstraße hin werden die 
Stellplätze liegen. Die Verträglichkeit eines Einkaufsmarktes in der geplanten 
Größenordnung wurde in einem Gutachten vom Dezember 2015 geprüft. 
Die derzeit auf der südlichen Teilfläche vorhandenen Stellplätze, die den Sportanlagen 
zugeordnet sind, werden für Zwecke des Einkaufsmarktes (Zufahrt, Stellplätze) umgebaut. 
Ersatzweise sollen im nördlichen um nordöstlichen Grundstücksbereich wieder Kfz-
Stellplätze für Nutzer der Sportanlagen errichtet werden. 
Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt von der Staatsstraße aus über eine neu zu 
erstellende Erschließungsstraße, die, in die Römerstraße übergehend, nach Osten hin die 
vorhandenen sowie die geplanten Sportanlagen anbinden soll. 
 
 
Fläche für Gemeinbedarf (Sportlichen, sozialen oder gesundheitlichen Zielen und Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen) 
 
Die Ausstattung des Gemeindegebiets mit der Allgemeinheit dienenden baulichen Anlagen 
und Einrichtungen des Gemeinbedarfs soll auf der als „Fläche für Gemeinbedarf“ 
ausgewiesenen Fläche ergänzt und bedarfsgerecht erweitert werden. Es handelt sich 
hierbei insbesondere um sportlichen, sozialen und gesundheitlichen Zielen und Zwecken 
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dienende Gebäude und Einrichtungen sowie Flächen für Sport- und Spielanlagen gem. § 5 
Abs. 2 a) BauGB.  
 
Es sollen planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden zur Errichtung von         
-  zusätzlichen Außenspielflächen und Sportanlagen für Öffentlichkeit, Vereine und/oder  
   Schulnutzung, 
-  baulichen Anlagen wie Vereinsheimen mit dazugehöriger Gastronomie in einem deutlich 
   untergeordneten Rahmen,  
-  Anlagen für gesundheitliche und soziale Zwecke in kleinen Einheiten mit Bezug zum  
   Sport (z. B. Physiotherapie, Trainings- und Seminarräume etc.)  
-  die erforderlichen Stellplatzflächen und  Nebenanlagen (Geräte, Fahrräder etc.). 
 
In der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung werden ortsgestalterische Vorgaben zu 
Lage, Gestaltung und Dimensionierung von Gebäuden erlassen sowie Grünordnung und 
Erschließung geregelt.  
 
Im Bereich des geplanten Wohngebietes sollen ein Geh- und Radweg sowie eine 
Querungshilfe auf der Staatsstraße errichtet werden.  
 
 
6.  Grundzüge der Grünordnung und Eingriffsregelung in der Bauleitplanung  
 
Für das geplante Allgemeine Wohngebiet ist mit der nördlichen Grünfläche sowie dem 
bepflanzten Lärmschutzwall eine wirksame Eingrünung vorgesehen. Aufgrund des 
geplanten geringen Versiegelungsgrades und der Maßnahmen zur Minderung kann bereits 
auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung von einer durchgehenden Erfüllung der 
Kriterien gemäß der Checkliste für die vereinfachte Vorgehensweise nach dem Leitfaden 
„Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ ausgegangen werden. Weiterer Ausgleichs- 
bedarf besteht somit nicht. 
 
Im Sondergebiet Einzelhandel ist von einem hohen Versiegelungs-, bzw. Nutzungsgrad 
durch den Einkaufsmarkt sowie die benötigten Stellplätze auszugehen. Da zum 
derzeitigen Planungsstand noch keine abschließenden Aussagen über die detaillierte 
Umsetzung der angestrebten Vermeidungsmaßnahmen gemacht werden können, erfolgt 
die Festlegung des Kompensationsfaktors innerhalb der Spanne von 0,3 bis 0,6 in der 
nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung.  
 
Die Anlagen und Einrichtungen auf den Flächen für Gemeinbedarf sollen nach Bedarf 
sukzessive geplant und realisiert werden. Es ist daher sowohl mit intensiv genutzten 
(Gebäude) als auch nur teilweise versiegelten Bereichen (Spielfelder, Stellflächen) zu 
rechnen. Intensiv genutzte Spiel- und Sportplätze mit nur teilweise versiegelten Flächen 
können mit dem Faktor 0,2 ausgeglichen werden. 
In den anderen Bereichen ist von einem hohen Versiegelungsgrad auszugehen (Spanne 
0,3 - 0,6). Auch hier erfolgt aus oben genannten Gründen die Festsetzung der 
Kompensationsfaktoren im nächsten Planungsschritt. 
 
Die Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne Nr. 31 (WA) und Nr. 32 (SO und 
Fläche für Gemeinbedarf) wurden im April 2016 gefasst. In diesem Verfahren werden die 
erforderlichen Ausgleichsflächen und deren naturschutzfachliche Aufwertung dargestellt. 
Auf Flächennutzungsplanebene wird die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung als 
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überschlägige Ermittlung des Kompensationsbedarfs abgearbeitet. Siehe hierzu auch die 
Ausführungen im Umweltbericht. 
 
 
7.  Erschließung  
 
Die verkehrsmäßige Erschließung aller zusätzlichen Bauflächen erfolgt über den 
Anschluss an die Staatsstraße St 2078 durch zu erstellende Erschließungsstraßen. Zur 
störungsfreien Anbindung sollen je eine Linksabbiegespur (von Norden und von Süden 
kommend) sowie eine Querungshilfe und ein Geh- und Radweg errichtet werden. 
Die Anbauverbotszone beträgt entlang der Staatsstraße grundsätzlich 20 m vom 
Fahrbahnrand.  Am Südwestlichen Fahrbahnrand wird vom Staatlichen Bauamt Freising, 
Staßenbauamt jedoch eine Anbauverbotszone von 7,0 m als ausreichend erachtet. Dies 
ist in der Plandarstellung und Legende als „Nachrichtliche Übernahme“ berücksichtigt. 
 
Dem Verkehrslärm aus der Staatsstraße St 2078 sowie dem Sport- und Freizeitlärm aus 
dem vorhandenen und geplanten Sportgelände soll in Teilbereichen mit einer Wallanlage 
sowie südlich der Erschließungsstraße mit passiven baulichen Schallschutzmaßnahmen 
an den Gebäuden (Riegelbebauung) begegnet werden. 
 
Die Wasserversorgung ist über die Anlagen des Wasserversorgungsverbandes Helfendorf 
und die Schmutzwasserentsorgung über die Anlagen des Zweckverbandes München-
Südost gewährleistet.  
 
Oberflächenwasser/Starkregenereignisse:  
Das aus dem nördlich Bereich von Fl. Nr. 569 zu erwartende wild abfließende 
Oberflächenwasser, insbesondere bei Starkregenereignissen, wird zusammen mit dem 
Oberflächenwasser aus dem Plangebiet in einer gemeindlichen Rückhalte- und 
Sickeranlage westlich des Wohngebietes entsorgt. 
   
Die Stromversorgung erfolgt über das Netz der Bayernwerke AG.  
 
Zur Erschließung mit hochleistungsfähigen Breitbandnetzen hat die Gemeinde Aying in 
einer Bestandsaufnahme die Ist-Versorgung ermittelt und ein vorläufiges 
Erschließungsgebiet festgelegt, in dem Ausbaubedarf für ein NGA-Netz bestehen könnte. 
 
Die Müllentsorgung erfolgt durch die zentrale Müllabfuhr des Zweckverbandes München-
Südost. 
 
Die Gemeinde Aying ist an die Buslinien des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) 
angeschlossen und liegt an der S-Bahnlinie München-Kreuzstraße. 
 
 
8.  Altlasten und Bodendenkmäler  
 
Es sind keine Altlasten oder Kampfmittel im Gebiet der Flächennutzungsplanänderung 
bekannt. Sollten bei Realisierung der Baumaßnahmen Altlasten zutage treten, sind diese 
meldepflichtig. 
 
Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Bodendenkmäler „Straße der römischen 
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Kaiserzeit (Teilstück der Trasse Augsburg-Salzburg)“ (D-18036-0074), „Siedlung und 
Brandgräber vorgeschichtlicher Zeitstellung, Siedlung der römischen Kaiserzeit sowie 
Körpergräber des frühen Mittelalters“ (D-1-8036-0096) und “Siedlung der Bronze- oder 
Eisenzeit (D-1-8036-0142)“ bedürfen Bodeneinriffe aller Art einer denkmalrechtlichen 
Erlaubnis gem. Art. 7 DSchG. In der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung werden 
Hinweise zur archäologischen Begleitung der Baumaßnahmen gegeben.  
 
Baudenkmäler und Bodendenkmäler lt. Bayerischer Denkmalliste sind im Umweltbericht 
aufgeführt und beschrieben.   
 
 
9.  Immissionen  
 
Landwirtschaft 
Landwirtschaftliche Immissionen aus der Bewirtschaftung der umliegenden Flächen sind 
im ortsüblichen Umfang hinzunehmen.  
 
Geräuschimmissionen 
Auf das geplante Wohngebiet „Großhelfendorf Nordwest“ wirken Geräuschimmissionen 
ein. 
 
Die Verkehrsgeräuschimmissionen resultieren aus dem Verkehr auf der das Plangebiet 
durchziehenden Rosenheimer Straße (St 2078).  
 
Die Sportgeräuschimmissionen werden im Wesentlichen durch den Breitensport auf dem 
Fußballfeld auf Fl. Nr. 499 verursacht. 
 
Geräusche gewerblicher Anlagen sind mittelfristig durch den geplanten Betrieb eines 
Einkaufsmarktes mit ca. 1025 m² Verkaufsfläche zu erwarten.  
 
Die genannten Geräuschimmissionen wurden in der schalltechnischen Untersuchung des 
Fachbüros Müller-BBM Bericht Nr. M118008/02 vom 22. 06. 2016 ermittelt und beurteilt. 
Aufbauend auf den Untersuchungsergebnissen wurden Schallschutzmaßnahmen im 
geplanten Wohngebiet entwickelt. Diese werden in den nachfolgenden Bebauungsplänen, 
insbesondere Bebauungsplan Nr. 31 „Großhelfendorf Nordwest“ (WA) im Plan- und 
Textteil festgesetzt und ausführlich begründet. 
 
 
10.  Bodenordnende Maßnahmen  
 
Die Entwicklung der Baugrundstücke obliegt der Gemeinde. Die erforderlichen 
städtebaulichen Verträge werden vor Rechtswirksamkeit der nachfolgenden 
Bebauungspläne abgeschlossen. 
 
 
11.  Voraussichtliche Auswirkungen der Planung  
 
Negative Auswirkungen auf das Wohnen und Arbeiten im bestehenden Ortsteil 
Großhelfendorf sind durch die neuen Bauflächen nicht zu erwarten. Die Schaffung von 15 
Einzel- und Doppelhausparzellen sowie zwei Gebäuden mit jeweils ca. sechs Wohnungen 
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soll dringend benötigten Wohnraum decken und den nördlichen Ortsrand von Großhelfen- 
dorf abschließend fassen.  
 
Die Ansiedlung des Einkaufsmarktes wird das Angebot in der Gemeinde Aying sinnvoll 
ergänzen und kann nach Realisierung des Wohngebietes westlich der Staatsstraße in 
einer städtebaulich angebundenen Lage errichtet werden.  
 
Die Erweiterungsflächen für den Gemeinbedarf werden sukzessive Anlagen und 
Einrichtungen aufnehmen, die der örtlichen Bevölkerung zugute kommen und die 
Gemeinde in die Lage versetzen, längerfristig den Bedarf von  Sportvereinen, Schulen und 
Kinderbetreuungseinrichtungen etc. an Anlagen für Sport und Gesundheit zu unterstützen.  
 
Durch infrastrukturelle Maßnahmen wie den Ausbau der Staatsstraße im Bereich der 
geplanten Baugebiete (Linksabbiegespuren, Querungshilfe, Geh- und Radweg), 
Maßnahmen zum Lärmschutz (Wallanlage, Riegelbebauung) werden negative 
Auswirkungen auf die Plangebiete verringert oder vermieden.  
 
 
12.  Alternativenprüfung  
 
Mit dem Wohngebiet „Großhelfendorf Nordwest“ wurden von der Gemeinde Aying bewusst 
Flächen erworben, die langfristig den nördlichen Ortsrand von Großhelfendorf abbilden 
sollen.  
 
Die Wohngebietsausweisung schafft für den geplanten Einkaufsmarkt östlich der 
Staatsstraße einen städtebaulich integrierten Standort im Sinne des LEP. Eine gute 
Erreichbarkeit ist gegeben durch die Lage an der Staatsstraße, eine Anbindung an das 
Fuß- und Radwegenetz sowie an die ÖPNV Regionalbuslinie. Die für den Einkaufsmarkt 
positiv zu beurteilende Fernwirkung am Ortseingang von Großhelfendorf ist der 
Ortsrandlage geschuldet; zur ortsplanerischen Verträglichkeit werden im nachfolgenden 
Bebauungsplan Festsetzungen zu Gestaltung, Lage und Größe der Baukörper getroffen.   
 
Die von der Gemeinde Aying erworbenen Flächen nördlich der Römerstraße schließen 
unmittelbar an die vorhandenen Sportanlagen bzw. den Schul- und Turnhallenbereich an 
und sind somit prädestiniert als Erweiterungsflächen für eine ähnliche Gemeinbedarfs- 
nutzung.  
 
Die oben beschriebenen Flächenausweisungen können aus den genannten Gründen nicht 
alternativ an anderer Stelle erbracht werden. 
 
 
13.  Methodik  
 
Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird im Umweltbericht gemäß dem Leitfaden 
des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen auf 
Flächennutzungsplanebene abgearbeitet.  
 
Der Umweltbericht wird nach dem Leitfaden des Bayer. Staatsministeriums des Innern 
sowie des Bayer. Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2. 
Auflage vom Januar 2007) erstellt und als Bestandteil der 21. 
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